Knochenauswucherungen im Gehörgang („Gehörgangsexostosen /-Hyperostosen“) 

Der äußere Gehörgang ist vergleichbar mit einem leicht gekrümmten Tunnel. Normalerweise ist dieser bei Erwachsenen einige Millimeter im Durchmesser weit und ca. 3 cm lang. Bei manchen Menschen ist der Gehörgang – in vielen Fällen auch auf beiden Ohren - durch harmlose Knochenwucherungen deutlich eingeengt und kann sogar schlitzförmig erscheinen.  In solchen Fällen kann es zu einem Verstopfen des Gehörgangs durch Ohrschmalz, zu immer wieder auftretenden Entzündungen der Gehörgangshaut oder auch zu Schwierigkeiten beim Tragen von Hörgeräten kommen.

Wenn diese Einengung ein starkes Problem für den Patienten darstellt, besteht die Möglichkeit, den Gehörgang operativ wieder auf ein normales Maß zu erweitern.
Operation bei Knochenauswucherungen im Gehörgang („Gehörgangsexostosen-Operation“) 
Die Operation kann in Vollnarkose oder in lokaler Betäubung durchgeführt werden. Bei der Operation wird die Gehörgangshaut im Bereich des Gehörgangseingangs eröffnet, vom Knochen abgelöst und der darunter frei werdende Knochenwulst mittels Bohrer entfernt. Anschließend wir die Haut wieder an den so erweiterten Gehörgangsknochen angelegt. Ein straffer Verband im Gehörgang sorgt dafür, dass die Haut wieder flach anwachsen kann.
Nachsorge

Es erfolgen Nachkontrollen in unserer Ambulanz. Der stützende Verband im Gehörgang bleibt – je nach Ausmaß der Erweiterung - für drei Wochen und manchmal auch länger. D.h. in dieser Zeit kann man auf dem operierten Ohr fast nichts mehr hören. Zudem sollte in dieser Zeit auf Wasserschutz beim Haarewaschen geachtet werden. Das Tragen von konventionellen Hörgeräten ist in dieser Zeit nicht möglich.

